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Badebetrieb: 
  

täglich  09.00 bis 20.00 Uhr 

Donnerstag 09.00 bis 21.00 Uhr 
 

Saunabetrieb:  
 

Donnerstag 13.00 bis 21.00 Uhr 

Freitag bis Sonntag  13.00 bis 20.00 Uhr  
Bei Schlechtwetter täglich ab 12.00 Uhr geöffnet! 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

AQUARENA KÖTSCHACH-MAUTHEN – WALDBAD MAUTHEN 
 

 

Die Aquarena Kötschach-Mauthen ist wieder für Sie geöffnet! 
 

 

   

 

 
 

 

Jahreskartenaktion bis 25. Juni 2023! 
 

Das Naturschwimmbad Waldbad Mauthen ist an Schönwettertagen von Dienstag bis Sonntag 

in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr für den Badebetrieb geöffnet. Ab 08. Juli 2023 ist das 

Naturschwimmbad Waldbad Mauthen täglich von 09.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. An Schlecht-

wettertagen bleibt das Naturschwimmbad Waldbad Mauthen geschlossen! 
 

VOLKSBEGEHREN 
 

 

Eintragungsverfahren für die Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen „Untersu-

chungsausschüsse live übertragen“, „Lebensmittelrettung statt Lebensmittelverschwen-

dung“, „Asylstraftäter sofort abschieben“, „Verbot für Kinder-Instagram“, „Umsetzung 

der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!“, „Rettung unserer Sparbücher“, „Staatsbür-

gerschaft für Folteropfer“. 
 

Wie bereits auf der amtlichen Amtstafel sowie auf der Homepage der Marktgemeinde Köt-

schach-Mauthen vorangekündigt wurde, findet das Eintragungsverfahren für die Volksbe-

gehren vom Montag, dem 19. Juni 2023, bis einschl. Montag, dem 26. Juni 2023, statt. 
 

Die Stimmberechtigten können ihre Zustimmung im Rathaus, 1. Stock, Meldeamt, Tür 3, zu 

diesen Volksbegehren durch einmalige, eigenhändige Unterschrift erklären. Eintragungen 

können an nachstehend angeführten Tagen und zu folgenden Zeiten vorgenommen werden. 
 

Tag Datum Uhrzeit: von bis  Tag Datum  Uhrzeit: von bis 

Montag 19.06.2023 08.00 – 16.00  Freitag 23.06.2023 08.00 – 16.00 

Dienstag 20.06.2023 08.00 – 16.00  Samstag 24.06.2023 geschlossen 

Mittwoch 21.06.2023 08.00 – 16.00  Sonntag 25.06.2023 geschlossen 

Donnerstag 22.06.2023 08.00 – 20.00  Montag 26.06.2023 08.00 – 16.00 
 

Die Eintragungen können auch online (www.bmi.gv.at/volksbegehren) getätigt werden. Online 

kann die Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (26. Juni 2023), 20.00 Uhr, 

durchgeführt werden. 

 
Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für diese Volksbegehren 

abgegeben haben, können keine Eintragung mehr vornehmen, da eine getätigte Unterstützungs-

erklärung bereits als gültige Eintragung zählt. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Amtliches Mitteilungsblatt der Marktgemeinde         Nr. 06-06/2023 

 

Verlagspostamt und Erscheinungsort: Kötschach-Mauthen      

http://www.bmi.gv.at/volksbegehren


 

WVA KÖTSCHACH-MAUTHEN 

INFORMATIONSPFLICHT GEM. § 6 TRINKWASSERVERODNUNG  
 

 

Gemäß TWV ist der „In-Verkehr-Bringer“ für die Überprüfung 

der Trinkwasserqualität verantwortlich! 
 

Untersuchungsergebnis: GUTACHTEN W-202314001 
 

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgeführten Untersuchung den 

Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBI II 304/2001 idgF. 
 

CHEMIE INFO 

Untersuchung Ergebnis normal erlaubt 

Gesamthärte 8,1°dH bis 24  

Karbonathärte 7,7°dH bis 22  

Kalium < 1 mg/l bis 50  

Calcium 50 mg/l bis 400  

Magnesium < 5 mg/l bis 150  

Natrium < 1,3 mg/l bis 200  

Chlorid < 1 mg/l bis 200  

Sulfat 6,5 mg/l bis 250  

Nitrat 2,2 mg/l  bis 50 

pH-Wert 8,0 6,5-9,5  
 

MIKROBIOLOGIE 

Untersuchung Ergebnis Methode 

Koloniebildende Einheiten 37°C nicht nachweisbar KBE/ml EN ISO 6222 

Koloniebildende Einheiten 22°C 0 KBE/ml EN ISO 6222 

Escherichia Coli nicht nachweisbar KBE/100 ml ÖNORM EN ISO 9308-1 

Coliforme Bakterien nicht nachweisbar KBE/100 ml ÖNORM EN ISO 9308-1 

Enterokokken nicht nachweisbar KBE/100 ml EN ISO 7899-2 
 

 

GEMEINDEFRIEDHÖFE 
 

 

• Die Friedhofverwaltung der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen ruft in Erinnerung, dass 

kein Hausratsmüll in den Müllbehältern bei den Friedhöfen entsorgt werden darf. Ebenfalls 

muss der getauschte Kies von Gräbern im Altstoffsammelzentrum abgegeben werden und 

ist dieser nicht in die Müllbehälter zu leeren. Sollte dies nochmals vorkommen, wird der 

Besitzer des Grabes ermittelt und ihm die Gebühren des Altstoffsammelzentrum und die 

weiteren, daraus entstehenden Kosten vorgeschrieben. 

 

• Weiters kommen immer wieder Beschwerden, dass Hunde zu den Gräbern mitgeführt 

werden. Laut Friedhofsordnung der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, § 19, Abs. 2, ist 

das Mitführen von Hunden nicht erlaubt. 

 

• Leider wurde der Friedhofverwaltung auch bekannt gegeben, dass es zu mutwilligen 

Beschädigungen von Bepflanzungen der Gräber kommt. Die Friedhofsverwaltung ersucht, 

solche Vandalakte unverzüglich mitzuteilen bzw. bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A k t u e l l e    I n f o r m a t i o n e n   j e d e r z e i t   u n t e r    www.koetschach-mauthen.gv.at 
 

 

http://www.koetschach-mauthen.gv.at/

